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Rede zur Verleihung des

Emil von Sauer - Preises

28. Juni 2007

Sehr geehrter Herr Wenke, 

sehr geehrter Herr Dr. Landry,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach den überaus freundlichen Worten, die Herr Wenke und Herr Dr. Landry für mich gefunden haben und für die ich mich sehr herzlich bedanke, traue ich mich kaum etwas zu sagen. Denn ich kenne mich schließlich ganz gut und befürchte, dem positiven Bild und den sich daraus ergebenden Ansprüchen nicht gerecht werden zu können. 

Bevor mir jetzt die Worte fehlen, will ich lieber – wie ein reuiger Sünder – mit einem Geständnis beginnen:

Seit 1982 - damals war ich als Vizepräsident des Verwaltungsgerichts auf die Einladungsliste gelangt - habe ich an jeder Verleihung des Emil von Sauer-Preises teilgenommen. Fast immer am 2. April, in Erinnerung an den Geburtstag Emil von Sauers an diesem Tage im Jahre 1889. Aber der 2. April ist nun mal auch mein Geburtstag, den ich - das muss ich zugeben - zuweilen ganz gern anders verbracht hätte. Ich hoffe daher auf Ihr Verständnis oder doch wenigstens auf ein mildes Urteil, wenn ich früher gelegentlich respektlos und hinter vorgehaltener Hand vom „sauren Emil“ gesprochen habe. Der Hinweis darauf, dass diese Bezeichnung in hamburgischen Justizkreisen nicht völlig unbekannt ist, entschuldigt mich nicht und macht die Sache eher schlimmer. 

Aber, meine Damen und Herren, ich sagte schon, Sie haben einen reuigen Sünder vor sich. Ein flapsiger „Schnack“ geht einem leicht von den Lippen. Aber wenn der Vorsitzende des Hamburgischen Anwaltvereins einem die Nachricht überbringt, man sei selber zum nächsten Preisträger erkoren, dann erschrickt man schon und ist sich plötzlich der ganz besonderen, außergewöhnlichen Ehrung bewusst, die es für einen Hamburger Juristen bedeutet, diesen Preis zu bekommen. Man spürt in einem solchen Moment körperlich die Verantwortung die aus dem Namen Emil von Sauers und daraus erwächst, dass man in eine Reihe mit den früheren Preisträgern gestellt wird. Das sind „große Namen“ des hamburgischen Rechtslebens. Ich hatte das Glück, viele von ihnen persönlich kennenzulernen. Die Träger des Emil von Sauer – Preises haben Beispielgebendes für das Rechtsleben in Hamburg geleistet. Einzelne, so zum Beispiel Professor Walter Stiebeler, mein „dienstlichen Großvater“, Dr. Jan Albers, erster Präsident des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts und mein Vorgänger in diesem Amt, Dr. Walter Reimers und nicht zuletzt der große Dr. Roland Makowka sowie die Professoren Rudolf Sievers und Karl August Bettermann sind für mich ganz persönlich von besonderer Bedeutung. Von ihnen habe ich eine Menge gelernt und sie haben mich in gewissem Maße geprägt. 

Und jetzt soll ich selbst zu diesem illustren Kreis gehören? Sie werden verstehen meine Damen und Herren, dass ich mit dieser Vorstellung noch Probleme habe – aber ich danke dem Hamburgischen Anwaltverein für die große Ehrung und werde mir alle Mühe geben, mich des Emil von Sauer Preises als würdig zu erweisen.

Vor dem Tag der Preisverleihung erfüllt sich für den Preisträger ein Sprichwort mit Leben: „Ohne Fleiß kein Preis“. Es ist eine Rede zu verfassen. Und als Pensionär schon fast regelmäßiger Arbeit entwöhnt, habe ich mich damit ziemlich geplagt. Wie üblich bei meinen Reden, ist sie in letzter Minute fertig geworden. Dafür ist sie auch nicht zu lang und ich hoffe, Sie, meine Damen und Herren, nicht zu langweilen.

Im September 1999 hatte ich das Vergnügen auf der Mitgliederversammlung des Hamburgischen Anwaltvereins einen Vortrag zum damals hochaktuellen Thema: „Justiz 2000 – und dann?“ zu halten. Ein Vergnügen war es mir deswegen, weil ich damit die Gelegenheit bekam, einerseits die Reformnotwendigkeit und Reformbereitschaft der Justiz in Hamburg deutlich zu machen. Andererseits wollte ich aber auch einige dem damals herrschenden Klima der „New Economy“ (was war das noch?) geschuldeten Auswüchse und Irrwege aufzeigen, bei denen die Justiz um ihrer Unabhängigkeit willen nicht mittun konnte. Um meine Ausführungen nicht zu harsch klingen zu lassen, schlüpfte ich, immer wenn es ernst wurde, in die Rolle des „Käpt’n Blaubär“ und stellte dessen unnachahmliche Weisheiten (man findet in dem köstlichen Buch von Walter Moers zu jedem Thema etwas Passendes) dem damals gängigen, modernen aber großenteils kabarettreifen Vokabular der New Economy und den gleichermaßen für Comedy-Shows geeigneten unternehmensberaterischen Worthülsen gegenüber. Das zeigte dann auch Wirkung. Damals beendete ich meinen Vortrag mit dem Hinweis, dass Kapitän Blaubär in dem genannten Buch nur über dreizehneinhalb seiner insgesamt 27 Leben berichtet habe, die andere Hälfte wolle er verschweigen, das gebe ihm etwas Mystisches. So wollte ich es auch halten.

Nun bin ich natürlich nicht Kapitän Blaubär, aber einiges verschwiegen habe ich. Zum Teil war ich dienstlich dazu verpflichtet, zum Teil geschah es aus Rücksicht auf andere, und schließlich muss sich ein OLG-Präsident schon überlegen, wann und mit welcher Wortwahl er den Mund aufmacht, denn alles, was er sagt, ist (wenn er nicht Selbstgespräche führt) binnen Minuten auf dem „Ozean der Tratschwellen“, wie Käpt’n Blaubär sagen würde, also auf einem der größten Klatsch- und Tratschmärkte der Freien und Hansestadt Hamburg, der deswegen in Fachkreisen auch „Der Platz !“ heißt. 

Zum Glück bin ich aber jetzt im Ruhestand. Da muss ich mich aber von Gesetzes wegen immer noch zurückhalten; das fällt mir zwar zunehmend schwerer, ist aber nun einmal bei ehemaligen Amtsträgern so geregelt. 

Deswegen, meine Damen und Herren, will ich auch nicht – Zitat Käpt’n Blaubär – über die „dunkle Seite“ meiner (nicht ganz aber ungefähr dreizehneinhalb) Jahre als OLG Präsident berichten, sondern gemeinsam mit Ihnen, wir haben ja alle hoffentlich das halbe Leben noch vor uns, ein wenig in die Justizzukunft vereisen. Aber bevor ich dazu komme, noch zwei kurze Vorbemerkungen:

Wenn ich hier von Justiz, zu Deutsch: von der Rechtspflege, spreche, dann meine ich alle ihre Organe. Zur Justiz in diesem Sinne gehören nicht nur Gerichte und Staatsanwaltschaften sondern auch die Rechtsanwaltschaft. Letzteres verdanken wir einer - wie ich finde – weisen und vorausschauenden Initiative Emil von Sauers im Entstehungsprozess der Bundesrechtsanwaltsordnung (Peter Rameken hat das in seinem Grußwort in der Festschrift zum 100jährigen Bestehen des Hamburgischen Anwaltvereins näher berichtet).

Gemeinsames und prägendes Merkmal aller Rechtspflegeorgane ist ihre Unabhängigkeit, die allerdings – wenn auch nur cum grano salis - unterschiedlich ausgeprägt ist. Unabhängigkeit ist dabei kein persönliches Privileg sondern eine um des Rechtstaates und der Gerechtigkeit willen gebotene und unabdingbare Voraussetzung einer funktionierenden Justiz. In diesem Kreis muss ich die Bedeutung der gesamten Rechtspflege für das gesellschaftliche Zusammenleben, für die Belange der Wirtschaft und nicht zuletzt für den Standort Hamburg nicht näher erläutern.

Und jetzt, meine Damen und Herren, gehen wir auf die Reise in die Zukunft, wobei wir – aus Sicherheitsgründen für den Redner – die nächsten Jahre einfach überspringen:

Fangen wir mal bei der Staatsanwaltschaft an. Wird es sie in etwas fernerer Zukunft überhaupt noch geben? Sie können sich eine Justiz ohne Staatsanwaltschaft nicht vorstellen? Andere schon: In der polizeiwissenschaftlichen Diskussion gibt es durchaus solche Vorstellungen; ich habe das auch erst mit Erstaunen gelernt, als ich zu einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema eingeladen wurde. Ich habe dabei aber auch gelernt, dass viele Polizisten den Begriff „Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft“ als Stachel, als Herabsetzung empfanden. Und konnte man darüber nicht angesichts der heutigen polizeilichen Ausbildung nicht mit Fug und Recht diskutieren? Die Diskussion über die Übertragung staatsanwaltschaftlicher Aufgaben auf die Polizei wird kommen. Sie wird befördert werden durch leere öffentliche Kassen einerseits und die verständliche Sehnsucht der Menschen nach absoluter und vollkommener Sicherheit andererseits. Aus beidem verstehen Populisten einen gefährlichen Cocktail zu mixen. „Chaoten wegsperren“, lässt ein ehemaliger Innensenator dieser Stadt – inzwischen ist er zum Glück ebenso wie zwei weitere eine politische Randfigur – plakatieren und er meint damit offenbar nicht sich selbst. Aus einer solchen Sicht ist eine mit rein rechtlichen Maßstäben und mit höchster Objektivität arbeitende Behörde eher hinderlich. Meine Damen und Herren, ich will nicht Schwarzmalerei betreiben. Ich sehe derzeit in dieser Richtung keine akute Gefahr. Zum einen bin ich überzeugt, dass unsere Polizei streng nach rechtstaatlichen Grundsätzen geführt wird und genau so rechtstaatlich ihre schwierige Aufgabe erfüllt. Zum anderen: Das, was ich beschrieben habe, sind bislang allenfalls Warnsignale – aber erkennen und ernst nehmen muss man sie schon. Emil von Sauer würde mir in diesem Punkt sicherlich zustimmen.

Nächste Station unserer Reise ist die Anwaltschaft. Sie werden jetzt sagen, das sei der freieste und unabhängigste Beruf überhaupt – wo ist das Problem? Na ja, im Prinzip stimmt das schon. Was kann einem freien, nur von seinen eigenen beruflichen Entscheidungen abhängigen Rechtsanwalt schon passieren. Aber Vorsicht; da gibt es ein paar Entwicklungslinien die man sorgsam beobachten muss, denn zusammengenommen versprechen sie nicht so recht Gutes. Da haben wir einmal den rational kaum zu erklärenden ungebremsten Zulauf junger Menschen in die juristische Ausbildung und damit – jedenfalls zum größten Teil – auch in die Anwaltschaft. Dagegen versucht der Gesetzgeber über Ausbildungs- und Prüfungsregelungen aber auch die Anwaltschaft selbst seit vielen Jahren Strategien zu entwickeln – bislang ziemlich erfolglos. Im Ergebnis bedeutet das: Der Markt für Anwälte wird kontinuierlich enger. Diese Entwicklung wird noch viele Jahre anhalten und zugleich wird die Gesamtbevölkerungszahl deutlich schrumpfen – auch das macht die Marktchancen eher schlechter als besser. Obendrein schafft der Gesetzgeber noch Konkurrenz (ich nenne das Stichwort: Rechtsdienstleistungsgesetz). Wäre ich jetzt Unternehmensberater, griffe ich in meine Trickkiste und zeigte Ihnen – natürlich mit viel eindrucksvollerem Vokabular – zwei durchaus nicht unrealistische Auswege:

Der eine führt über den Preis: Warum soll es nur Billig-Airlines geben? Discount-Anwalt ohne Büro, Dienstleistung nur online über das Internet und mit (kostenpflichtiger) Beratungshotline, Schlichtberatung und Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs mit der Justiz. Das ist ein für Klienten der „Geiz ist geil-Generation“, die Hilfe beim Einstieg in die Welt der Prozesse sucht, ein hochinteressantes Modell. Zukunft hat es allerdings nur, wenn der Preis stimmt. Maximal 19,99 € (im Abo 9,99 €) ginge wohl in Ordnung – natürlich ohne jeden Schnickschnack und Service. Den kann man zusätzlich buchen, beispielsweise juristische Kreativität oder ausführliche Rechtsprechungs- und Literaturrecherche. Müsste bei einem solchen Modell nicht das berufsethische Gewissen schlagen? 

Der andere Weg geht – bei einem ordentlichen Unternehmensberater mit gutem Honorar selbstverständlich – in genau die entgegen gesetzte Richtung: Das Zauberwort heißt hier „Globalisierung“. Großkanzleien entstehen, Internationale Anwaltszusammenschlüsse, Law-Firms mit hunderten von Anwälten über die dann wahrscheinlich unermessliche Synergieeffekte hereinbrechen. Die Arbeitsbedingungen werden dabei zentral (zumeist aus den USA) vorgegeben und natürlich auch einem straffen Controlling unterworfen. Das gilt selbstverständlich für alle Kollegen der Firma gleichermaßen und nur ganz wenige sind noch ein bisschen gleicher. Ist das dann wirklich noch die Unabhängigkeit eines freien Berufes? Viele, die voller Optimismus dort angefangen haben, möchten jetzt lieber Richter werden, weil sie wieder auf so etwas wie ein Privatleben hoffen. Ganz neu und finanziell ungeheuer „sexy“  sind Anwalts-Aktiengesellschaften. In Deutschland gibt es sie noch nicht aber anderswo schon. Haben sie wirtschaftlich Erfolg, ist es für mich nur eine Frage der Zeit bis auch hier die Forderung erhoben wird, sie – vielleicht zunächst versuchsweise – einzuführen. Man kann sich dem wirtschaftlichen Wandel schließlich nicht auf Dauer entgegenstellen. Ich frage: verträgt sich „Shareholder-Value“ wirklich mit dem Bild eines unabhängigen Organs der Rechtspflege?  

Alles in allem: Auch bei den Rechtsanwälten gibt es Gefahren für die Unabhängigkeit. Sicher: man kann sie vielleicht durch eigene kluge Entscheidungen oder auch normativ minimieren, aber sie sind da und man sollte sehr aufpassen, dass sie sich nicht realisieren.

Und wie steht es bei den Gerichten, unserer letzten Station der Zukunftsreise? Meine Damen und Herren, glauben sie nur nicht, das wäre die „Insel der Seligen“. Zum einen: Auch die Gerichte unterliegen aus Kostengründen einem ständigen Modernisierungsdruck. Dagegen ist auch gar nichts zu sagen, solange Kostensenkung oder Personalverringerung nicht zu einer Qualitätsminderung unserer Entscheidungen (ich versage es mir, von „Produkten“ zu sprechen) führt. Ich hoffe, es wird nie soweit kommen, dass wir beim Amtsgericht für Bürger mit Rechtsstreitigkeiten von geringem Gegenstandswert statt einer Entscheidung im Einzelfall nur noch eine Liste der „frequently asked questions“ ins Internet stellen. Gleichwohl ist wirtschaftliches Denken und Handeln sowie die ständige Bereitschaft, technisch und organisatorisch auf dem Stand der Zeit zu sein, auch in den Gerichten nötig. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass betriebswirtschaftliche Erfordernisse manchmal auch nur ein Vehikel sind, um die Justiz stärker in ihrem Entscheidungsverhalten zu steuern. Ob das Kind nun „Neues Steuerungsmodell“, „Justiz 2000“, „Metropole des Rechts“, „Doppik“ oder künftig vielleicht „Synergieoptimierungsoffensive 2020“ heißt, es geht neben vielen sinnvollen Ansätzen, die man ausprobieren muss, immer auch um Kontrolle und Steuerung richterlicher Arbeit. Man darf diese Gefahr nicht dramatisieren aber man muss sie sehen.

Auch im Personalgeschäft wird es weiterhin schon mal ein Problem geben. Wenn ich meine eigenen Erfahrungen linear in die fernere Zukunft interpoliere, wird es dann wohl, ganz anders als jetzt, zuweilen vorkommen, dass Minister gegenüber Gerichtspräsidenten den Wunsch nach Einstellung ganz bestimmter, zumeist nicht gerade überqualifizierter, Bewerber haben, oder das Bedürfnis verspüren, unter der Hand wissen zu lassen, welchen Beförderungsvorschlag sie erwarten. Es wird nur der ungezwungenen, vertrauensvollen Kommunikation dienen, eine Gerichtspräsidentin (ich will ja nicht nur von Männern reden), wissen zu lassen, wie die optimale personelle Besetzung eines Spruchkörpers aussehen sollte oder sie beiläufig zu ermuntern, ihre Präsidialrichter rauszuschmeißen, weil die angeblich nicht mehr zum „neuen Stil“ passen. Da wird dann Standfestigkeit gefragt sein und bequem wird das sicher nicht. 

Aber wer glaubt schon die Zukunft wäre immer leicht. Ich bin mir ganz sicher: Die Hamburger Richter und Gerichte werden allen Gefahren trotzen. Der Begriff der richterlichen Solidarität wird an Bedeutung gewinnen. Man wird erkennen, dass dazu Geschlossenheit im Auftreten nötig ist – auch wenn das gerade mal nicht jedem Einzelnen in den Kram passt. Es wird irgendwann begriffen werden, dass man Freunde braucht und dazu klare Signale eigener Verlässlichkeit aussenden muss. Schließlich wird es möglicherweise eines fernen Tages sogar dazu kommen, dass schließlich fast alle Richter ihren „natürlichen Gegnern“, nämlich den eigenen Gerichtsverwaltungen und den Präsidentinnen und Präsidenten vertrauen und sie dauerhaft in diese Solidarität einbeziehen. 

All das ist natürlich Zukunftsmusik aber doch eine sehr hoffnungsvolle. In der Gegenwart drohen ja ohnehin keine Gefahren. Die Sicherungen, die in Hamburg die Wahl der Richter durch den Richterwahlausschuss und das vom Emil von Sauer- Preisträger Professor Walter Stiebeler seinerzeit durchgesetzte, gesetzliche Vorschlagsrecht der Präsidenten der Obergerichte für Richtereinstellung und Richterbeförderung bieten, sind stark und funktionieren. Sie werden auch nur selten öffentlich in Frage gestellt. Gleichwohl empfehle ich, auch bei der Wahrung einer wirklich unabhängigen Rechtsprechung dem Motto der NATO zu folgen: Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. 

Vielleicht war das jetzt zu pathetisch. Deswegen lassen sie mich lieber zum Schluss noch einmal den guten Käpt’n Blaubär bemühen. Unsere Reise in die Zukunft ist zu Ende aber so eine Zeitreise ist nicht ganz ungefährlich, das weiß man aus vielen Romanen. Ganz gefährlich wird es, wenn man dabei auf die von Käpt’n Blaubär entdeckten „Dimensionslöcher“ stößt. Übrigens soll die Serienproduktion derartiger Löcher demnächst bei DESY in Hamburg aufgenommen werden. Oder war es CERN in Genf (Blaubär Fans verstehen die Anspielung)? Wie auch immer: Das tückische an Dimensionslöchern ist, dass man sie nicht sehen kann und deswegen sehr leicht hineinfällt. Dann ist man weg – ein für allemal. Es passiert einem zwar sonst nichts Schlimmes aber man findet sich von einer Sekunde auf die andere in einer unbekannten Welt und eben in einer anderen Dimension wieder. Glücklicherweise hat Käpt’n Blaubär aber eine phantastische Entdeckung gemacht, die es ermöglicht, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen: Dimensionslöcher kann man riechen. Sie strömen einen schwachen, aber wahrnehmbaren Geruch aus. Wonach sie riechen verrate ich nicht; das müssen Sie schon selbst herausfinden (zum Beispiel, indem Sie das Buch lesen). Mir ging es heute nur darum ein wenig Ihr Sensorium für die Bedeutung der Unabhängigkeit der Justiz zu trainieren. 

Dafür, dass Sie alle die damit verbundenen Strapazen so geduldig ertragen haben, danke ich Ihnen ganz herzlich.

